
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zu den Rechten der Aktionäre 

im Sinne des § 121 Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 des Aktiengesetzes 

 

 

3. Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes) 

 

Nach § 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptver-

sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie 

zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen (vgl. § 131 Absatz 1 

Satz 2 und Satz 4 des Aktiengesetzes). 

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen. 

 

Nach § 131 Absatz 3 des Aktiengesetzes darf der Vorstand die Auskunft verweigern,  

 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 

ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Nachteil zuzufügen,  

 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze und die Höhe einzelner Steuern bezieht,  

 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass 

die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt,  

 



 
4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 

Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Absatz 2 des 

Handelsgesetzbuches zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den 

Jahresabschluss feststellt,  

 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde,  

 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 

angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 

Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder 

Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen, 

 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage 

vor Beginn und in der Hauptversammlung zugänglich ist.  

 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.  

 

Gemäß § 17 Absatz 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den 

ganzen Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 

 

 

 


